
B e s c h l u s s p r o t o k o l l  
 
über die 27. öffentliche Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 13.02.2020 im 

Dorfgemeinschaftshaus Schwanheim, Weyrichstraße 23, 64625 Bensheim-
Schwanheim 

 
 
Beginn:   18:05 Uhr 
 
 
Anwesend sind: 
 
Stadtverordnetenvorsteherin Deppert, Christine 
Stadtverordneter Ameis, Henning 
Stadtverordneter Bahadori, Feridun 
Stadtverordnete Becker, Sibylle 
Stadtverordneter Dorsheimer, Ralf 
Stadtverordneter Gärtner, Maximilian 
Stadtverordneter Geißelmann, Markus 
Stadtverordneter Heinz, Tobias 
Stadtverordnete Jackstein, Petra 
Stadtverordnete Marquardt, Tanja 
Stadtverordnete Schich-Kiefer, Ingrid 
Stadtverordneter Dr. Schwalbach, Peter (Ab TOP 6) 
Stadtverordneter Torre, Carmelo 
Stadtverordneter Woißyk, Markus 
Stadtverordneter Bauer, Werner 
stellv. Stadtverordnetenvorsteherin Lux, Christiane 
Stadtverordnete Mehling-Großenbach, Karoline 
Stadtverordnete Middleton, Eva 
Stadtverordneter Moritz, Heiko 
Stadtverordneter Schrader, Thorsten 
Stadtverordneter Sydow, Michael 
Stadtverordneter Fendler, Wolfram 
Stadtverordneter Dr. Götz, Thomas 
Stadtverordneter Kredel, Jochen 
Stadtverordneter Müller, Moritz 
Stadtverordnete Ottiger, Waltrud 
Stadtverordnete Sterzelmaier, Doris 
Stadtverordneter Wüstner, Hanns-Christian 
stellv. Stadtverordnetenvorsteher Apfel, Franz 
Stadtverordneter Koller, Norbert 
Stadtverordneter Reuter, Helmut 
Stadtverordnete Dr. Vogt-Saggau, Ulrike 
Stadtverordnete Wohland, Ruth 
Stadtverordneter Fischer, Tobias 
Stadtverordneter Hausmann, Jascha 
Stadtverordnete Kaplan-Reiterer, Hildegard (Ab TOP 7) 
Stadtverordneter Steinert, Holger 
Stadtverordneter Kahnt, Rolf 
Stadtverordneter Dr. Schuster, Erwin (Ab TOP 3 bis TOP 11) 
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Stadtverordneter 
 
Entschuldigt 

Dr. Tiemann, Rolf 
 
Klos, Rico 
Ahlheim, Rainer 
Wetzel, Dominik 
Bauer, Norbert 
Born, Andreas 
 

OB Schwanheim 
 
Magistrat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verwaltung 
 
Schriftführer 

Dr. Kunzelmann, Gerald 
 
Bürgermeister Richter, Rolf 
Erste Stadträten Rauber-Jung, Nicole 
Oyan, Adil 
Roeder, Oliver 
Seibert, Hans 
Aßmus, Bernd 
Kalb, Peter E. 
Uhde, Joachim 
Rothermel, Wilhelm 
 
Wetzel, Markus 
 
Swatschina, Benjamin 
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Stadtverordnetenvorsteherin Deppert eröffnet die Sitzung, begrüßt die 
Anwesenden, stellt die form- und fristgerechte Einladung sowie die 
Beschlussfähigkeit des Gremiums fest. Sie teilt mit, dass Stve. Ottiger nun Teil der 
CDU-Fraktion sei. Anschließend gedenkt man dem verstorbenen Ehrenbürgermeister 
Georg Stolle. 
 
 

I. 
Mitteilungen und Berichte 

 
 
Punkt 
1.a) 

Mitteilungen und Berichte der Stadtverordnetenvorsteherin und 
der Ausschussvorsitzenden 

  
 
 
Punkt 
1.b) 

Abgabe von persönlichen Erklärungen der Stadtverordneten oder 
Magistratsmitglieder 

  
 
 
Punkt 
1.c) 

Mitteilungen und Berichte des Magistrats gemäß § 50 Abs. 3 HGO 

  
 
 
 

II. 
Beschlussfassung ohne Aussprache 

 
 
 
Punkt 2) Grundhafte Erneuerung der Straße "Am Junkergarten" zwischen 

Rohrheimer Straße und OD-Grenze sowie der Straße "Am Falltor" 
zwischen Am Junkergarten und Hausnummer 18 

  
 
Beschluss: 
 
Der Magistrat / die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Grundhafte 
Erneuerung der Straße „Am Junkergarten“ zwischen Rohrheimer Straße und der OD-
Grenze sowie der Straße „Am Falltor“ zwischen Am Junkergarten und Hausnummer 
18 auf Grundlage der vorliegenden Planung. 
 
Die voraussichtlichen Gesamtkosten belaufen sich auf 1.642.500 €. 
 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 37 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen, 
einstimmig angenommen 
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Punkt 3) Bebauungsplan BW 15 F "Kappesgärten VI" 
hier: 
- Beschluss des Abwägungsvorschlages 
- Beschluss des Bebauungsplanes als Satzung 

  
 
Beschluss: 
 
1. Der Vorschlag zur Abwägung der im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit 

gem. § 3 (2) BauGB sowie der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB eingegangenen Stellungnahmen wird in 
der vorliegenden Fassung beschlossen. 
 

2. Der Bebauungsplan BW 15 F „Kappesgärten VI“ wird gem. § 10 (1) BauGB, 
einschließlich der enthaltenen bauordnungsrechtlichen 
Gestaltungsfestsetzungen, in der vorliegenden Fassung als Satzung 
beschlossen. 

 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 34 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 04 Enthaltungen, 
einstimmig angenommen 
 
 
Punkt 
4.a) 

Stellplatzsatzung 
a) Einschränkungssatzung Altstadt 
b) 4. Nachtrag zur Stellplatzsatzung 

  
 
Beschluss: 
 

a) Die Satzung über die Einschränkung der Stellplatzpflicht im Gebiet der Altstadt 
wird wie vorliegend (siehe Anlage 1) beschlossen. 

b) Der 4. Nachtrag zur Stellplatzsatzung der Stadt Bensheim wird wie vorliegend 
(siehe Anhang 2) beschlossen. 

 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 35 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 03 Enthaltungen, 
einstimmig angenommen 
 
Punkt 
4.b) 

4. Nachtrag Stellplatzsatzung 
Information über die Änderungen 

  
 
Anmerkung: Die Information wird zur Kenntnis genommen. 
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Punkt 5) Neufassung der Entwässerungssatzung der Stadt Bensheim 
  

 
Beschluss: 
 
1. Der Abwasserbeitrag für das Verschaffen einer erstmaligen Anschlussmöglichkeit 

(Schaffensbeitrag) an eine Sammelleitung wird auf 0 € je m² Veranlagungsfläche 
festgesetzt. 

 
2. Der CSB-Grenzwert (Verschmutzungsgrad) bei der Erhebung eines 

Starkverschmutzerzuschlages wird auf 800 mg/l festgesetzt. 
 
3. Die Verwaltungsgebühr für das Abrechnen eines privaten Wasser- oder 

Abwasserzählers sowie für jede gewünschte Zwischenabrechnung wird auf 
15,00 € festgesetzt. 

 
4. Die als Anlage beigefügte Entwässerungssatzung der Stadt Bensheim wird 

beschlossen. 
 

Diese Satzung tritt am 01.03.2020 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige 
Entwässerungssatzung vom 16.12.2011 samt allen hierzu ergangenen 
Nachträgen außer Kraft. 

 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 35 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 03 Enthaltungen, 
einstimmig angenommen 
 
 

III. 
Beschlussfassung mit Aussprache 

 
 
Punkt alt 
6.b) neu 
6.a) 

Änderungsantrag der GLB-Fraktion zum Änderungsantrag der 
Fraktionen von CDU und BfB zum Neubau einer Kindertagesstätte 
für die Stadtteile Fehlheim und Schwanheim; hier: 
Grundsatzbeschluss 

  
 
Beschluss: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge bei Punkt 2. des Antrages von BfB und 
CDU folgenden Text – dem bereits im SSK zugestimmt wurde – beschließen: 
 
Der Magistrat wird beauftragt, im Zuge des Bauleitplanverfahrens die notwendigen 
sowie möglichen zusätzlichen Ausgleichsmaßnahmen detailliert darzustellen und 
möglichst ortsnah zur Kindertagesstätte festzusetzen. Ökokompensationspunkte 
kommen nicht zum Einsatz. Die Gremien sind hierüber entsprechend zu 
informieren. 
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Der Beschluss wird gefasst mit: 15 Ja-Stimmen, 22 Nein-Stimmen, 02 Enthaltungen, 
mehrheitlich abgelehnt 
 
 
Punkt alt 
6.a) neu 
6.b) 

Änderungsantrag der Fraktionen von CDU und BfB zum Neubau 
einer Kindertagesstätte für die Stadtteile Fehlheim und 
Schwanheim; 
hier: Grundsatzbeschluss 

  
 
Anmerkung: Es wurde Einzelabstimmung der einzelnen Ziffern beantragt. 
 
Beschluss: 
 
1. Der Magistrat wird beauftragt zu prüfen, ob die neue Kindertagesstätte für die 

Stadtteile Fehlheim und Schwanheim unter einer kirchlichen Trägerschaft 
geführt werden kann. 

 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 37 Ja-Stimmen, 01 Nein-Stimmen, 01 Enthaltung, 
mehrheitlich angenommen 
 
 
 
2. Der Magistrat wird beauftragt, im Zuge des Bauleitplanverfahrens die 

notwendigen Ausgleichsmaßnahmen detailliert darzustellen und möglichst 
ortsnah zur Kindertagesstätte festzusetzen. 

 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 39 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen, 
einstimmig angenommen 
 
 
 
3. Der Magistrat wird beauftragt, im Zuge der Gebäudeplanung die Realisierung 

einer dreigeschossigen Bebauung zu prüfen. 
 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 30 Ja-Stimmen, 09 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen, 
mehrheitlich angenommen 
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Punkt 
6.c) 

Änderungsantrag der GLB-Fraktion zum Neubau einer 
Kindertagesstätte für die Stadtteile Fehlheim und Schwanheim; 
hier: Grundsatzbeschluss (Sozialwohnungen) 

  
 
Beschluss: 
 
Auf dem frei werdenden städtischen Grundstück werden nach Abschluss der 
Nutzung durch den Kindergarten in Schwanheim, sofern der Ortsbeirat zustimmt, 
Sozialwohnungen geprüft. 
 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 35 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 04 Enthaltungen, 
einstimmig angenommen 
 
 
Punkt 
6.d) 

Neubau einer Kindertagesstätte für die Stadtteile Fehlheim und 
Schwanheim; 
hier: Grundsatzbeschluss 

  
 
Beschluss: 
 
Der Neubau einer siebengruppigen Kindertagesstätte für die Stadtteile Fehlheim und 
Schwanheim auf dem städtischen Grundstück „In den Linkengärten“ wird grundsätzlich 
beschlossen.  
 
Die Betriebsleitung des Eigenbetriebs Kinderbetreuung und der Magistrat werden mit 
der weiteren Umsetzung des Beschlusses beauftragt. Eine konkretisierende 
Projektvorlage ist den städtischen Gremien vorzulegen. 
 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 37 Ja-Stimmen, 01 Nein-Stimmen, 01 Enthaltungen, 
mehrheitlich angenommen 
 
 
Punkt 
7.a) 

Änderungsantrag des Vertreters der FWG bezüglich "Eckpunkte 
für städtebaulichen Wettbewerb "Marktplatz der Zukunft" 

  
 
Beschluss: 
 
Der Punkt 1 der Vorlage 
„Der Magistrat wird mit der Durchführung eines städtebaulichen Wettbewerbs für ein 
Gebäude mit gastronomischer Nutzung an der Ostseite des Marktplatzes unter 
Einbeziehung des gesamten Marktplatzareals, auf der Basis der im Bürgerdialog 
formulierten Eckpunkt, beauftragt.“ 
 
wird wie folgt ergänzt: 
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„Alternativ ist auch eine Planung vorzulegen, die kein Gebäude oder nur eine 
Teilbebauung vorsieht, wie dies von vielen Teilnehmern des Bürgerforums 
verlangt wurde.“ 
 
Der Satz 2 der Vorlage 
„Es wird beschlossen, die in Anlage 1 beschriebenen Eckpunkte in die Auslobung 
des Wettbewerbs aufzunehmen.“ 
 
bleibt unverändert. 
 
Die Anlage 1 der Vorlage wird ersetzt durch folgenden Text (Änderungen sind in roter 
Schrift; Streichungen in der ursprünglichen Vorlage sind kenntlich gemacht): 
 
Anlage 1 
Die Eckpunkte aus dem Dialogprozess „Marktplatz der Zukunft“ für den 
städtebaulichen Wettbewerb 
 
Präambel 
Die Planungsaufgabe besteht darin, für die Neugestaltung der Ostseite des 
Marktplatzes sowohl einen Vorschlag für eine gartenarchitektonische Gestaltung als 
auch für ein Gebäude zu erarbeiten. 
Ziel der Neugestaltung ist es, eine von vielen Bürgerlnnen gewünschte Belebung 
(wetterunabhängig, ganzjährig, zu jeder Tageszeit, an allen Wochentagen) am 
Marktplatz zu erreichen. 
 
Gesamtbetrachtung Marktplatz / Umgebende Nutzungen / Historischer 
Bebauungskontext 
Für die Planungsaufgabe ist es unabdingbar, dass der gesamte Marktplatz in die 
Betrachtungen einbezogen wird. Das muss nicht unbedingt eine komplette 
Umgestaltung des Marktplatzes bedeuten, aber der Kontext und die Zusammen-
hänge im gesamten Innenstadtbereich werden den Planenden in der Aufgaben-
stellung dargestellt und müssen berücksichtigt werden.  
Aus der Gesamtbetrachtung können sich Konsequenzen für die Neugestaltung der 
Ostseite des Marktplatzes ergeben. Vor allem auch die Nutzungen in der Umgebung 
sind in diesem Zusammengang zu berücksichtigen. 
Dies gilt beispielsweise für das Museum, für das Kaufhaus Krämer, aber auch für den 
Zugang zum Platz vom Parkdeck aus. Solche besonderen Situationen sollen von 
den Planenden mit besonderem Schwerpunkt betrachtet werden. lm Gesamt-
zusammenhang des Marktplatzes sollte auch der historische Bebauungskontext 
berücksichtigt werden. 
lnsbesondere werden die Planenden auf die Fachwerkhäuserreihe bei Böhler 
hingewiesen, damit diese die besondere Bedeutung der städtebaulichen Situation in 
ihren Entwürfen einbeziehen können. 
Besondere Beachtung bedarf das Höhenprofil des Platzes von der Hauptstraße bis 
zum Ende des Marktplatzes. 
 
Gestaltung mit oder ohne Gebäude 
Im Rahmen des Dialog-Prozesses hat sich herausgestellt, dass viele Bürger sich 
eine Gestaltung mit einem neuen Gebäude, sehr viele aber auch ohne ein Gebäude 
vorstellen können. 
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Daher besteht die Wettbewerbsaufgabe darin sowohl eine Planung mit einem neuen 
Gebäude als auch ohne Gebäude vorzulegen. 
 
Schorschblick 
Auch der Stellenwert des Schorschblicks wurde im Rahmen des Dialogprozesses 
ganz klar deutlich. Zudem wurde im Dialogprozess genauer definiert, was genau 
unter dem Schorschblick zu verstehen ist. Durch die klare Definition (Blickstandort 
von der Hauptstraße auf Höhe der Apotheke) und die Festlegung des größten 
gemeinsamen Nenners kann der Schorschblick nun in die Aufgabenstellung 
aufgenommen werden. Der Schorschblick soll auch bei einem Neubau erhalten 
bleiben, daher soll die Sichtbarkeit der Kirchenfassade rnit mindestens 2/3 des 
oberen Bereichs der Türen durch einen Entwurf gewährleistet werden. 
Dies entspricht ungefähr dem heute vorhandenen Blick, da die Brüstung schon heute 
bis an die Torbögen heranreicht. 
 
Nutzungen 
-Gastronomie mit Außenbestuhlunq 
Ebenfalls wurde von den meisten Teilnehmenden im Dialogprozess im neuen 
Gebäude eine individuelle, regionale statt Systemgastronomie 
mit Außenbestuhlung gewünscht. 
 
-Bereiche für kulturelle Nutzung 
- Begegnungsort für BürgerInnen und Besucher auch ohne Notwendigkeit des 
Gastronomiebesuches 
Diese Nutzungen erfüllen die im Dialogprozess entwickelten Vorgaben zur Belebung. 
Ergänzend zu diesen Nutzungen könnte auch die Unterbringung einer öffentlichen 
Toilette sinnvoll sein. Eine öffentliche Toilette kann aber ggf. auch an anderer Stelle 
(e.g. im Kaufhaus Krämer wegen besserer Erreichbarkeit für Menschen mit 
Gehbehinderungen) geschaffen werden. lm Rahmen des Wettbewerbs und in den 
auf dieser Grundlage entwickelten Entwürfen wird keine Entscheidung für die Art der 
Gastronomie getroffen. Es wird lediglich ein Raumprogramm abgebildet, dass von 
jeder Art Gastronomie genutzt werden kann. 
 
Berücksichtiqung sequenzieller Nutzungen 
Die Planenden sollen bezüglich eines Gebäudes die Nachhaltigkeit im Blick 
behalten. Sollte eines Tages eine gastronomische oder kulturelle Nutzung nicht mehr 
möglich oder sinnvoll sein, soll das Gebäude auch für andere Nutzungen zur 
Verfügung stehen können. Dies kann durch flexible Grundrisse erreicht werden, die 
möglichst wenige Zwangspunkte, wie z.B. tragende Wände, aufweisen. 
 
Baustil/ Materialität 
Von den Teilnehmenden des Dialogprozesses wurden keine Vorgaben zu Baustil 
oder Materialität eines Neubaus gemacht. Dies ermöglicht den Planenden ein 
breiteres Angebot an Lösungen für diesen Teil der Entwurfsaufgabe. 
 
Umgang mit Lücke im Stadtbild oberhalb des Parkdecks 
Bei der intensiven Betrachtung des Marktplatzes im Dialogprozess wurde festgestellt, 
dass der Bereich des Parkdecks als Lücke in der Bebauung rund um den Marktplatz 
erscheint. Für eine Verbesserung dieser Situation sollen die Planenden einen 
entsprechenden Vorschlag machen. 
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Nutzerguppen / Spielmöglichkeiten 
Der Marktplatz als Herz der Stadt soll allen Bensheimern und Bensheimerinnen zur 
Verfügung stehen und für alle ein attraktiver Platz sein. Bei der Planung sind die 
Anforderungen unterschiedlicher Nutzergruppen und Generationen einzubeziehen, 
daher sollen beispielsweise eine möglichst barrierearme Gestaltung oder Spiel-
möglichkeiten bei der Planung berücksichtigt werden. Dabei muss es sich nicht um 
klassische Spielgeräte handeln, sondern möglicherweise um in die Platzgestaltung 
integrierte Spielangebote. 
 
Aufenthaltsorte ohne Konsumzwang 
Die Berücksichtigung der Schaffung von Aufenthaltsorten ohne Konsumzwang wird 
in der Auslobung berücksichtigt und entspricht dem Wunsch, den Marktplatz für Alle 
nutzbar und erlebbar zu machen. 
 
Nutzung Neubau-Dach als Freifläche mit dem Plac Klodzki - Glatzer Platz / Blick 
von 'oben nach unten" (nach Westen) / Plac Klodzki- Glatzer Platz- kein 
Hinterhof 
lm oberen (östlichen) Teil des Marktplatzes soll der Plac Klodzki - Glatzer Platz durch 
eine Nutzung im Zusammenhang mit dem Neubau-Dach eine Aufwertung erfahren. 
Das ermöglicht einen Blick von oben über den Marktplatz und stellt sicher, dass 
keine Hinterhofsituation entsteht. Die technischen Voraussetzungen für eine 
temporäre Überdachung müssen mit geschaffen werden. 
 
Prüfung Schaffung mehr Grün 
Ein an den jeweiligen Entwurf angepasster Umgang mit Grün im Stadtraum soll 
berücksichtigt werden. 
 
Nutzunq der Süd- und Westsonne 
Ein wichtiger Punkt, der bis zur Durchführung des Dialogprozesses bisher wenig 
beachtet wurde, ist die am oberen Marktplatz herrschende Sonneneinstrahlung. Es 
ist einer der wenigen Orte in der lnnenstadt, an dem spätnachmittags und abends 
keine Verschattung durch die bestehende Bebauung erfolgt und die Sonne somit 
noch spürbar ist. Dies erlebbar zu machen, wird in der Ausschreibung ein wichtiges 
Element sein. 
 
Berücksichtigung von Märkten und Festen 
Den Planenden wird in der Ausschreibung ebenfalls verdeutlicht, welchen Stellen-
wert die Märkte und Feste in Bensheim haben, mit denen der Markt an etwa 60 
Tagen im Jahr belegt ist. Dabei ist die Aufgabe der Planenden die Sicherstellung 
einer guten Vereinbarkeit der Feste mit den neu gestalteten Flächen und der 
Nutzung der im Gebäude. Berücksichtigt werden muss dabei ebenfalls ein 
ungehinderter Zugang zu den am Markt ansässigen Geschäften. 
 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 01 Ja-Stimmen, 32 Nein-Stimmen, 07 Enthaltungen, 
mehrheitlich abgelehnt 
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Punkt 
7.b) 

Änderungsantrag der GLB-Fraktion bezüglich "Eckpunkte für 
städtebaulichen Wettbewerb "Marktplatz der Zukunft" 

  
 
Beschluss: 
 
Im Beschlussvorschlag der Absatz unter 1. wird ersetzt durch 
 
„Der Magistrat wird mit der Durchführung eines städtebaulichen Wettbewerbs für die 
Ostseite des Marktplatzes unter Einbeziehung des gesamten Marktplatzareals und 
unter Einbeziehung aller Ergebnisse aus dem Bürgerdialog beauftragt.“ 
 
Der Absatz 2. entfällt. 
 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 11 Ja-Stimmen, 29 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen, 
einstimmig abgelehnt 
 
 
Punkt 
7.c) 

Änderungsantrag der BfB-Fraktion bezüglich "Eckpunkte für 
städtebaulichen Wettbewerb "Marktplatz der Zukunft" 

  
 
Beschluss: 
 
Die Anlage 1 wird im Bereich des „Schorschblick“ folgendermaßen geändert: 
 
Der Stellenwert des Schorschblick wurde im Rahmen des Dialogprozesses deutlich. 
Viele BensheimerInnen können sich damit identifizieren. Zudem wurde im Rahmen 
des Dialogprozesses genauer definiert, was unter dem Schorschblick zu verstehen 
ist. Durch die klare Definition (Blickstandort von der Hauptstraße auf Höhe der 
Apotheke) kann die Sicht auf die Kirche in die Aufgabenstellung aufgenommen 
werden. 
Die Wettbewerbsausschreibung muss eine 2-geschossige Bebauung zulassen – 
auch ohne Sichtbarkeit der bögen. Die Rosette von St. Georg muss zu sehen sein. 
 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 05 Ja-Stimmen, 31 Nein-Stimmen, 04 Enthaltungen, 
mehrheitlich abgelehnt 
 
 
Punkt 
7.d) 

Änderungsantrag der Fraktionen von CDU und BfB bezügilch 
"Eckpunkte für städtebaulichen Wettbewerb "Marktplatz der 
Zukunft" 

  
 
Beschluss: 
 
Der Punkt „Nutzung: Gastronomie und Außenbestuhlung“ auf Seite 5 der 
Verwaltungsvorlage bzw. auf Seite 25 der Gesamtunterlagen wird wie folgt geändert: 
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… „Ergänzend zu dieser Nutzung muss auch die Unterbringung einer 
barrierefreien öffentlichen Toilettenanlage erfolgen. Diese wird sinnvollerweise 
in das neu zu errichtende Gebäude integriert oder in unmittelbarer Nähe 
geschaffen werden.“ … 
 
Der Satz „Eine öffentliche Toilette kann aber ggfs. auch an anderer Stelle geschaffen 
werden.“ entfällt bzw. wird gestrichen. 
 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 31 Ja-Stimmen, 09 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen, 
mehrheitlich angenommen 
 
 
Punkt 
7.e) 

Eckpunkte für städtebaulichen Wettbewerb "Marktplatz der 
Zukunft" 

  
 
Beschluss: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
 

1. Der Magistrat wird mit der Durchführung eines städtebaulichen Wettbewerbs für 
ein Gebäude mit gastronomischer Nutzung an der Ostseite des Marktplatzes 
unter Einbeziehung des gesamten Marktplatzareals, auf der Basis der im 
Bürgerdialog formulierten Eckpunkte, beauftragt.  

 
2. Es wird beschlossen, die in Anlage 1 beschriebenen Eckpunkte in die 

Auslobung des Wettbewerbs aufzunehmen.  
 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 22 Ja-Stimmen, 14 Nein-Stimmen, 04 Enthaltungen, 
mehrheitlich angenommen 
 
 
Anmerkung: Stellv. Stadtverordnetenvorsteher Apfel übernimmt die Sitzungsleitung. 
 
 
Punkt 
8.a) 

Änderungsantrag von CDU und BfB zum Antrag von GLB, CDU, 
SPD und FWG bezüglich "Errichtung einer Freiflächen 
Photovoltaik-Anlage" 

  
 
Beschluss: 
 
Der gemeinsame Antrag der Fraktionen von GLB, CDU und SPD sowie des FWG-
Stadtverordneten Dr. Tiemann wird folgendermaßen ergänzt: 
 
Der Magistrat wird beauftragt, im Planungsverfahren zur Errichtung einer Flächen-
Photovoltaikanlage folgende Punkte zu prüfen: 
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Erhalt der Brombeerhecke entlang des Weges „An der Hartbrücke“ und des 
Grünzuges entlang der Autobahn. 
 
Eignung der Bereiche, welche durch einen hohen Grundwasserstand landwirtschaft-
lich nicht mehr uneingeschränkt nutzbar sind, als zukünftige Ausgleichsflächen zu 
nutzen. 
 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 34 Ja-Stimmen, 06 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen, 
mehrheitlich angenommen 
 
 
Punkt 
8.a.1) 

Antrag von GLB, CDU, SPD und FWG bezüglich "Errichtung einer 
Freiflächen Photovoltaik-Anlage" 

  
 
Beschluss: 
 
1. Der Magistrat wird gebeten, auf der städtischen Grundstücksfläche direkt 

westlich angrenzend an der A 5 gegenüber der Autobahn-Rastanlage und 
östlich der Straße an der Hartbrücke die Errichtung einer Freiflächen 
Photovoltaik-Anlage voranzutreiben. 

 
2. Die Anlage soll so errichtet werden, dass darunter eine Beweidung stattfinden 

kann. 
 
3. Die Anlage soll in einem Gelände-Streifen parallel zur Autobahn errichtet 

werden. 
 
4. Mögliche Fördermittel sind zu beantragen. 
 
5. Über den Ergebnisstand ist der Stadtverordnetenversammlung zu berichten. 
 
 
Der Beschluss, inkl. der bereits beschlossenen Ergänzung aus Punkt 8.a), wird 
gefasst mit: 34 Ja-Stimmen, 06 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen, mehrheitlich 
angenommen 
 
 
Punkt 
8.b) 

Antrag der BfB-Fraktion bezüglich "Photovoltaik-Anlagen auf 
Dachflächen" 

  
 
Beschluss: 
 
1. Der Magistrat wird beauftragt, einen Plan zur Realisierung von Photovoltaik-

Anlagen auf Dachflächen und über größeren Plätzen, wie z.B. Parkplätzen, zu 
erarbeiten und der Stadtverordnetenversammlung bis zur Ausschussrunde im 
September 2020 zur Beratung und Entscheidung vorzulegen. In dieser 
Vorlage sollen die Kosten, die möglichen Zuschüsse und ein Vorschlag für die 
zeitliche Umsetzung enthalten sein. 
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2. Der Magistrat wird beauftragt, eine enge Zusammenarbeit mit der 
BürgerSolarBeratung für die Werbung für Photovoltaik-Anlagen auf privaten 
Dachflächen einzugehen. 

 
3. Der Magistrat wird weiterhin beauftragt, einen Solar-Rat in Bensheim einzu-

berufen. Dem Solar-Rat in Bensheim sollen neben den in der Stadtverord-
netenversammlung vertretenen Fraktionen, weitere Vertreter gesellschaftlicher 
Gruppen angehören. 

 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 05 Ja-Stimmen, 35 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen, 
mehrheitlich abgelehnt 
 
 
Punkt 9) Antrag der SPD-Fraktion bezüglich "Prüfung der Förderung des 

Öffentlichen Personennahverkehrs in der Stadt Bensheim durch 
die Einführung einer sogenannten Nullwabe" 

  
 
Beschluss: 
 
Der Magistrat wird beauftragt, zur Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs 
(ÖPNV) die Einführung einer sogenannten „Nullwabe“ innerhalb der Tarifstruktur des 
Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) zu prüfen. Dabei sind insbesondere die 
rechtlichen, organisatorischen und finanziellen Voraussetzungen zu prüfen. Mit den 
Nachbarkommunen soll erörtert werden, ob hier ein gemeinsames Vorgehen 
realisierbar ist. 
 
Das Prüfergebnis ist der Stadtverordnetenversammlung nach der Sommerpause 
vorzulegen. 
 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 34 Ja-Stimmen, 02 Nein-Stimmen, 04 Enthaltungen, 
mehrheitlich angenommen 
 
 
Punkt 
10) 

Antrag der GLB-Fraktion bezüglich "Räumlichkeiten für das 
Familienzentrum Bensheim e.V." 

  
 
Anmerkung: Der Punkt wird zur endgültigen Beratung und Beschlussfassung in den 

SSK verwiesen. 
 
Beschluss: 
 
Der Magistrat wird gebeten, dafür zu sorgen, dass dem Familienzentrum Bensheim 
e.V. innerhalb der Bensheimer Innenstadt kurzfristig ca. 500 qm geeignete 
Räumlichkeiten angeboten werden. 
 
Der Anteil für die Finanzierung der Unterbringung des Familienzentrums im neuen 
Haus am Markt per Beschluss im Jahr 2018 eingeplante Zuschuss von max.  
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60.000,-- Euro pro Jahr für gemeinnützige und nicht vorsteuerabzugsfähige Vereine, 
ist erforderlichenfalls als Mietkostenzuschuss einzusetzen. 
Über die Ergebnisse ist in der nächsten Stadtverordnetenversammlung zu berichten. 
 
 
Der Beschluss, über die Verweisung in den SSK zur endgültigen Beratung und 
Beschlussfassung, wird gefasst mit: 38 Ja-Stimmen, 02 Nein-Stimmen, 0 
Enthaltungen, mehrheitlich angenommen 
 
 
Punkt 
11) 

Antrag der FDP-Fraktion bezüglich "Vermeidung von Plastik-
Hundekotbeuteln und stattdessen Verwendung von geeigneten 
feuchtigkeitsabweisenden Bio-Kompostbeuteln aus Papier für die 
städtischen Hundekotbeutelspender" 

  
 
Anmerkung: Der Antrag wird zur endgültigen Beratung und Beschlussfassung in den 

BUP verwiesen. Es wird sich darauf geeinigt, zunächst die Vorräte 
aufzubrauchen und im BUP sind die Kosten für eine Umstellung 
darzustellen. 

 
Beschluss: 
 
Statt der bisher verwendeten Plastik-Hundekotbeuteln, die in den städtischen 
Hundekotbeutelspendern Hundebesitzern bereitgestellt werden, sollen baldmöglichst 
geeignete feuchtigkeitsabweisende Bio-Kompostbeutel aus Papier verwendet 
werden. 
 
 
Der Beschluss, über die Verweisung in den BUP zur endgültigen Beratung und 
Beschlussfassung, wird gefasst mit: 37 Ja-Stimmen, 01 Nein-Stimmen, 01 
Enthaltungen, mehrheitlich angenommen 
 
 
Punkt 
12) 

Antrag der FDP-Fraktion bezüglich "Aktualisierung des Parkplatz-
Kataster" 

  
 
Beschluss: 
 
Der Magistrat der Stadt Bensheim wird beauftragt, das Parkplatz-Kataster zu 
aktualisieren und den Stadtverordneten zur April-/Mai-Sitzungsrunde 2020 zur 
Verfügung zu stellen. 
 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 39 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen, 
einstimmig angenommen 
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Punkt 
13) 

Antrag der FDP-Fraktion bezüglich "Aktualisierung des 
Gewerbeflächen-Kataster" 

  
 
Beschluss: 
 
Der Magistrat der Stadt Bensheim wird beauftragt, das Gewerbeflächen-Kataster zu 
aktualisieren und den Stadtverordneten spätestens zur Juni-/Juli-Sitzungsrunde 2020 
zur Verfügung zu stellen. 
 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 39 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen, 
einstimmig angenommen 
 
 
 

IV. 
Anfragen 

 
 
 
Punkt 
14) 

Anfrage des Vertreters der FWG bezüglich "Potentielle 
Mieterentschädigung der Café Extrablatt Immobilien GmbH für den 
Fall der Nichterfüllung des Vertrages bezüglich Ansiedlung am 
Markt durch die MEB/die Stadt Bensheim" 

  
 
Anmerkung: Die Anfragebeantwortung wurde verteilt. 
 
 
Punkt 
15) 

Anfrage der BfB-Fraktion bezüglich "Photovoltaik-Anlage auf dem 
Dach des Omnibusbahnhofes" 

  
 
Anmerkung: Die Anfragebeantwortung wurde verteilt. 
 
 
 

V. 
Informationen 

 
 
 
Punkt 
16) 

Meerbachsportplatz - aktueller Planungsstand 

  
 

Anmerkung: Die Information wurde zur Kenntnis genommen. 
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Punkt 
17) 

Ringelband-Stiftung 
hier: Bericht über die Jahresabrechnung zum 31.12.2018 

  
 
Anmerkung: Die Information wurde zur Kenntnis genommen. 
 
 
Punkt 
18) 

Rechnungsabschluss 2018 der Stadt Bensheim 

  
 
Anmerkung: Die Information wurde zur Kenntnis genommen. 
 
 
Punkt 
19) 

Radverkehrsschau 2019  
hier: Protokoll 

  
 
Anmerkung: Die Information wurde zur Kenntnis genommen. 
 
 
Punkt 
20) 

700 Jahre Bestätigung der Stadtrechte Bensheims 

  
 
Anmerkung: Die Information wurde zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Bensheim, den 14.02.2020 
 
 
Ende der Sitzung:  21:52 Uhr 
 
 
 
 
 
________________________________ ______________________________ 
Christine Deppert     Franz Apfel 
Stadtverordnetenvorsteherin   Stellv. Stadtverordnetenvorsteher 
 
 
 
 
 
________________________________ 

Benjamin Swatschina 
Schriftführer 
 
 


